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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Abteilung Straßenbau 

 

 
Die einzelnen Regelwerke werden jeweils mit einem ARS bekannt ge-
geben, welches bei der Fortschreibung durch ein neues ARS ersetzt 
wird. Damit ergeben sich für den Bereich Brücken- und Ingenieurbau 
4 ARS für ENTWURF, 3 ARS für BAUDURCHFÜHRUNG und 2 ARS 
für ERHALTUNG. 
 

Die ARS dienen lediglich der formalen Bekanntgabe von Regelwerken 
und Hinweisen und enthalten selbst  keine fachlichen Informationen. 
Fachliche Informationen, die zusätzlich bzw. abweichend von den Re-
gelwerken erforderlich sind, werden in Hinweisblätter aufgenommen, 
die den Regelwerken zugeordnet werden.  
Der aktuelle Stand der Regelwerke und der Hinweise wird durch Listen 
bzw. Inhaltsverzeichnisse dokumentiert, die Bestandteil des ARS sind. 

Übersicht der Regelwerke für den Brücken- und Ingenieurbau  

der Bundesfernstraßen 

Teil 
ENTWURF 

Teil 
BAUDURCHFÜHRUNG 

Teil 
ERHALTUNG 

 
RE-ING 

Richtlinien für den Entwurf  
und die Ausbildung von Ingeni-

eurbauten 

ZTV-ING 
Zusätzliche Technische Ver-

tragsbedingungen und Richtli-

nien für Ingenieurbauten 

2.1 
RI-ERH-ING 

Richtlinien für die Erhaltung 

von Ingenieurbauten 

3.1 

M-BÜ-ING 
Merkblatt für die 

Bauüberwachung von 

Ingenieurbauten 

2.3 

RAB-ING 
Richtlinien für das  

Aufstellen  
von Bauwerksentwürfen 

für Ingenieurbauten 

 

RiZ-ING 

Richtzeichnungen für 

Ingenieurbauten 

1.3 

MIZ 

Militärische Infrastruktur 

und Zivile Verteidigung 

1.4 

BEM-ING 
Bemessung von  

Ingenieurbauten 

 

RE-TUNNEL 
Bau, Ausstattung und Betrieb 

von Straßentunneln 

1.2 

TL/TP-ING 
Technische Lieferbedingungen 

und Technische Prüfvorschriften 

für Ingenieurbauten 

2.2 
ASB-ING 

Anweisung 
Straßeninformationsbank 

Teilsystem Bauwerksdaten 

3.2 

Abschnitte: 

1.1 


